
S a t z u n g

des Verbandes

Deutscher Aero -  Club
Luft fahrtverband Berl in  e.V.

Neufassung vom 24. September 2019

§ 1 Name und Sitz

Der „Deutsche Aero -  Club  Luft fahrtverband Berlin  e.V.“  -  kurz  genannt  „DAeC
LV  Bln“  -  hat  seinen  Sitz  in  Berl in  und  ist  in  das  Vereinsregister  des  Amtsge -
richts Berlin-Charlott enburg eingetragen.

Der  DAeC  LV  Bln  ist  Mitgl ied  des  Deutschen  Aero  Club  e.V.  (DAeC)  und  des
Landessportbund Berlin e.V. (LSB).

§ 2 Zweck

1. Der  DAeC  LV  Bln  verfolgt  ausschl ießl ich  und  unmitt elbar  gemeinnützige
Zwecke  im  Sinne  des  Abschnitt s  „steuerbegünsti gte  Zwecke“  der  Abgaben -
ordnung.  Seine  Aufgabe  ist  es,  den  Luft sport  zu  fördern  und  zu  pfl egen,
al le Luft sportt reibenden und die für  sie täti gen Vereine zusammenzuschlie -
ßen,  die  Tei lnahme  seiner  Mitgl ieder  an  luft sportl ichen  Wett bewerben  zu
fördern  sowie  die  Jugend  durch  Fürsorge  und  Ausbildung  in  Handferti gkei -
ten und bei  der Ausübung des Luft sports zu betreuen.

2. Der  DAeC  LV  Bln  übt  seine  Täti gkeit  unter  Ausschluss  jeder  parteipoliti -
schen,  mil itärischen,  konfessionellen oder gewerblichen Betäti gung aus.

3. Der  DAeC  LV  Bln  ist  selbstlos  täti g,  er  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigen -
wirtschaft liche  Zwecke.  Mitt el  des  DAeC  LV  Bln  dürfen  nur  für  die  sat -
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

4. Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des  DAeC  LV  Bln
fremd  sind,  oder  durch  unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünsti gt
werden.

5. Die  Mitgl ieder  erhalten  keine  Zuwendungen  aus  Mitt eln  des  Vereins;  die
Beschaff ung  von  Mitt eln  für  andere  steuerbegünsti gte  Körperschaft en  im
Rahmen  des  §  58  Nr.1  AO,  sowie  die  Zuwendung  von  Mitt eln  an  andere
steuerbegünsti gte  Körperschaft en im Rahmen des § 58 Nr.2  der  AO bleiben
hiervon unberührt.
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§ 3 Geschäft sjahr

Das Geschäft sjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitglieder

Der DAeC LV Bln besteht aus:

1. ordentl ichen Mitgl iedern (Vereinen),
2. der Gemeinschaft  der „Alten Adler“ ehrenhalber,
3. außerordentl ichen Mitgl iedern:

a) Ehrenmitgl iedern,
b) aufgeforderten Mitgliedern,

4. fördernden Mitgl iedern.

§ 5 Erwerb der Zugehörigkeit  zum DAeC LV Bln

1.         Ordentl iches Mitgl ied  

kann  jeder  eingetragene  gemeinnützige  Verein  werden,  dessen  Einzelmit -
gl ieder  mit  der  Aufnahme des  Vereins  über  den DAeC LV Bln  die mitt elbare
Mitgl iedschaft  des  Deutschen  Aero  Clubs  e.V.  (DAeC)  erwerben.  Über  die
Aufnahme  der  ordentl ichen  Mitglieder  entscheidet  der  geschäft sführende
Vorstand.  Lehnt  dieser  die  Aufnahme  ab,  so  besteht  für  den  Antragstel ler
Berufungsmöglichkeit beim Vorstand.

2. Außerordentl iche Mitgl ieder

a) Ehrenmitgl ieder   
auch als Ehrenpräsident werden durch die Mitgl iederhauptversamm -
lung auf  Vorschlag des Vorstandes mit einer Mehrheit von ¾ der vertre -
tenen Sti mmen gewählt.  

b) Aufgeforderte Mitglieder      
werden auf  Grund besonderer Verdienste um die Luft fahrt oder wegen 
wichti ger Mitarbeit vom Vorstand berufen.

3.        Fördernde Mitglieder  

können juristi sche und natürl iche Personen werden,  welche die Luft fahrt 
zu fördern wünschen. Über deren Aufnahme entscheidet der Vorstand nach
Vereinbarung der Rechte und Pfl ichten mit dem aufzunehmenden Mitgl ied.
Für  natürl iche  Personen,  die  Mitgl ieder  des  DAeC  LV  Bln  werden  wollen,
gi lt  die vorgenannte Ordnung. 

4. Mitgl ieder haben kein Miteigentum am Vermögen des DAeC LV Bln.
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§ 6 Erlöschen der Zugehörigkeit  zum DAeC LV Bln

1. Die Zugehörigkeit erlischt durch:

a) Austritt serklärung,
b) Verlust der Rechtsfähigkeit,
c) Eintritt  der Liquidati on,
d) Ausschluss
e) Aufgabe  oder  Veränderung der  Eigenschaft en,  die  zur  Aufnahme in  den

DAeC LV Bln erforderl ich waren,
f) Tod.

2. Das  ausscheidende  Mitglied  verliert  jeden  Anspruch  an  das  Vermögen  des
DAeC  LV  Bln.  Indessen  bleiben  Verpfl ichtungen  gegenüber  dem  DAeC  LV
Bln,  soweit  sie  aus  der  Mitgl iedschaft  hergeleitet  werden  können,  beste -
hen.

§ 7 Austr itt  aus dem DAeC LV Bln

Der  Austritt  aus  dem  DAeC  LV  Bln  ist  zum  Schluss  jedes  Geschäft sjahres  mit
viertel jährl icher Kündigung zulässig.  Ist  die Austritt serklärung nicht rechtzeiti g
der  Geschäft sstel le  zugegangen,  so  bleiben  die  dem  Mitgl ied  aus  der  Zugehö -
rigkeit  zum  DAeC  LV  Bln  erwachsenen  Zahlungsverpfl ichtungen  für  das  folgen -
de Geschäft sjahr  bestehen.

§ 8 Ausschluss aus dem DAeC LV Bln

1. Ein  Mitgl ied  kann  auf  Antrag  des  geschäft sführenden  Vorstandes  oder  ei -
nes  Mitgl ieds  durch  schrift lich  begründeten  Beschluss  des  Vorstandes  aus -
geschlossen werden,  wenn es

a) das Ansehen oder die Interessen des DAeC LV Bln schädigt,
b) gegen  die  Satzung  oder  die  Besti mmungen  des  DAeC LV  Bln  oder  gegen

die Beschlüsse oder Anordnungen seiner Organe schuldhaft  verstößt,
c) trotz  zweimaliger  schrift licher  Auff orderung  der  Geschäft sstel le  seinen

Beitrag nicht binnen sechs Wochen bezahlt  hat.

2. Dem Antragsgegner ist Gelegenheit zu  geben,  sich vor Beschlussfassung ge -
genüber  dem  Vorstand  schrift l ich  oder  mündlich  zu  rechtf erti gen.  Den  Be -
schluss  tei lt  der  geschäft sführende  Vorstand  dem  ausgeschlossenen  Mit -
gl ied mit eingeschriebenem Brief mit.

3. Gegen  den  Beschluss  ist  innerhalb  eines  Monats  Berufung  zulässig,  die
beim  geschäft sführenden  Vorstand  mit  Begründung  einzureichen  ist.  Über
die  Berufung  entscheidet  die  Versammlung  der  Vereinsvorsitzenden,  die
auf  schrift l iche Einladung des  geschäft sführenden  Vorstandes  innerhalb  ei -
nes  Monats  seit  Eingang  der  Berufung  zusammentritt .  Stel lvertretung  ist
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zulässig.  Die  Versammlung  unter  Vorsitz  des  ältesten anwesenden Vereins -
vorsitzenden  entscheidet  mit  einfacher  Mehrheit  nach  Anhörung  von  An -
tragsteller  und  Antragsgegner  endgülti g.  Bei  Sti mmengleichheit  entschei -
det die Sti mme des Versammlungsleiters.

4. Antragstel ler,  Antragsgegner  oder  deren Vertreter  sind  nicht  sti mmberech -
ti gt.

5. Der Rechtsweg über den Grund des Ausschlusses ist unzulässig.

§ 9 Ordentliche Mitglieder

Der  geschäft sführende  Vorstand  des  DAeC  LV  Bln  kann  besti mmte  Angelegen -
heiten an ordentl iche Mitgl ieder zur selbständigen Erledigung überweisen.

§ 10 Gebiets-  und Arbeitseinteilung

Der  Vorstand  kann  das  räumliche  und  sachliche  Betäti gungsgebiet  der  ordent -
lichen Mitgl ieder regeln.

§ 11 Rechte und Pfl ichten der Mitglieder

1. Die ordentl ichen Mitglieder  behandeln und vertreten ihre Angelegenheiten
selbständig,  aber  unter  Beachtung  der  Vorschrift en  der  FAI,  des  DAeC  und
des  DAeC  LV  Bln.  Nur  sie,  die  ordentl ichen  Mitgl ieder,  sowie  der  Vorstand
haben das Recht, Anträge zu stel len.

2. Alle  Mitglieder,  die  eine  Befähigung  hierfür  nachweisen,  haben  das  Recht,
verbandseigene  Einrichtungen  und  Luft fahrtgeräte  zu  Bedingungen  zu  be -
nutzen,  die der Vorstand festlegt.

3. Die ordentl ichen Mitglieder haben die Pfl icht:

a) die  Satzung  und  die  Besti mmungen,  Beschlüsse  und  Anordnungen  der
Verbandsorgane zu befolgen,

b) den Verbandsorganen Auskünft e zu erteilen,
c) die beschlossenen Beiträge zu leisten.

4. Die  ordentl ichen  Mitglieder  sind  verpfl ichtet,  al le  Angelegenheiten,  die
den  Zuständigkeitsbereich  des  DAeC  LV  Bln  oder  ein  anderes  ordentl iches
Mitgl ied  betreff en,  nur  mit  deren  vorherigem  Einverständnis  durchzufüh -
ren.  Der  geschäft sführende  Vorstand  ist  über  solche  Verhandlungen  auf
dem Laufenden zu halten,  auch hat er das Recht, Vertreter zu entsenden.

5. Vorstehendes gilt  für außerordentl iche Mitgl ieder sinngemäß.
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§ 12 Organe des DAeC LV Bln

sind:

1. Mitgl iederhauptversammlung,
2. Vorstand,
3. Geschäft sführender Vorstand,
4. Sportkommissionen,
5. Redakti on der beitragsfi nanzierten Verbandszeitschrift
6. ständige Ausschüsse.

§ 13 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:

a) dem Präsidenten,
b) dem Geschäft sführer und einem weiteren Vizepräsidenten,
c) dem Schatzmeister,
d) den  Kommissionsvorsitzenden  Ballonfahrt,  Fal lschirmsport,  Hängeglei -

ter,  Modellfl ug,  Motorfl ug,  Segelfl ug,  UL-Flug,  dem  Beirat Technik,  dem
Landesjugendleiter,  Anti -Doping-Beauft ragte n,  Umweltbeauft ragten
und  dem  Ausbildungsleiter  gemäß  der  globalen  Ausbildungsgenehmi -
gung.

e) bis zu  drei  Beisitzern,
f) dem Pressereferenten,
g) der Beauft ragten für Frauen und Famil ie

Den Vorstandsmitgl iedern und Organen des Vereins können nachgewiesene
Auslagen  und  Aufwendungen  erstatt et  werden.  Die  Zahlung  einer  pauscha -
len  Aufwandsentschädigung  und  die  pauschale  Auslagenerstatt ung  sind  zu -
lässig.

2. Die Mitgl ieder des Vorstandes werden von der MHV auf  die Dauer  von zwei
Jahren  gewählt,  die  Vorsitzenden  der  Sportkommissionen,  der  Landesju -
gendleiter,  der  Pressereferent  und  die  Beauft ragte  für  Frauen  und  Familie
werden von der  Mitgl iederhauptversammlung bestäti gt.  Wiederwahl  ist  zu -
lässig.  Die  Wahlen  erfolgen  durch  Zuruf,  bei  Widerspruch  durch  Handzei -
chen,  auf  Antrag geheim.

§ 14 Geschäft sführender  Vorstand

1. Der geschäft sführende  Vorstand leitet  den Verband und verwaltet das  Ver -
mögen nach den Beschlüssen des Vorstandes und der MHV.

2. Der  Präsident,  der  geschäft sführende  Vizepräsident  und  der  Schatzmeister
bi lden  den  geschäft sführenden  Vorstand  im  Sinne  des  §  26  BGB.  Gericht -
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l ich  und  außergerichtl ich  wird  der  DAeC  LV  Bln  durch  zwei  der  vorgenann -
ten Vorstandsmitgl ieder  vertreten.

3. Der  geschäft sführende  Vizepräsident  oder  ein  anderes  Mitgl ied  des  ge -
schäft sführenden  Vorstandes  ist  befugt,  an  Kommissions-  und  Ausschuss -
sitzungen sti mmberechti gt teilzunehmen.

§ 15 Wirkungskreis  des Vorstandes

1. Der  Vorstand  wird  vom  geschäft sführenden  Vorstand  über  al le  wichti gen
Vorgänge unterrichtet.

Er  beschließt  in  al len wichti gen sportl ichen,  organisatorischen  und fi nanzi -
ellen  Fragen  -  insbesondere  über  die  Aufnahme  von  Krediten,  die  Verwen -
dung  öff entl icher  Beihilfen  und  Spenden,  die  Beschaff ung  von  Fluggerät,
langfristi ge  Miet-  und  Pachtverträge,  die  Kostenvoranschläge,  die  Vorbe -
reitung der  MHV und die in der  Satzung oder  in  Ausführungsbesti mmungen
sonst festgelegten Angelegenheiten.

2. Dem Vorstand fal len außerdem noch folgende Aufgaben zu:

a) Festsetzung der Tagesordnung für  die MHV,
b) Ernennung  besonderer  Ausschüsse  zur  Erledigung  außerordentl icher

Aufgaben,
c) Ernennung eines Pressereferenten,
d) Beschlussfassung über  Veranstaltungen und Unternehmungen des DAeC

LV Bln,
e) Benennung der Vertreter für  den Luft fahrertag.

3. Die  gewählten  Mitgl ieder  des  Vorstandes  sind  nicht  an  die  Auft räge  der
Vereinsvorstände gebunden.

4. Der  Vorstand  kann  Ersatzwahlen  für  ausscheidende  Mitglieder  des  ge -
schäft sführenden Vorstandes vornehmen.

4. Der  Vorstand  kann  Landesbehörden,  Vertreter  von  Vereinen  und  Körper -
schaft en sowie Sachverständige zu seinen Sitzungen und zur MHV einladen.

§ 16 Sitzungen des Vorstandes

1. Der  geschäft sführende  Vorstand  beruft  den  Vorstand  nach  Bedarf  oder
wenn  es  mindestens  ein  Dritt el  der  Vorstandsmitgl ieder  mit  schrift licher
Begründung  beantragt.  Die  Sitzung  muss  spätestens  14  Tage  nach  Eingang
des Antrages stattf inden.

2. Der  Vorstand  gibt  sich  seine  Geschäft sordnung  selbst.  Er  ist  beschlussfä -
hig,  wenn  er  ohne  Rücksicht  auf  die  Zahl  der  anwesenden  Sti mmen  ord -
nungsgemäß eingeladen wurde.
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3. Über  jede  Sitzung  oder  Umfrage  ist  eine  Niederschrift  zu  führen,  die  der
Versammlungsleiter  und der  Verfasser  der  Niederschrift  unterzeichnen.  Sie
muss in der nächsten Sitzung verlesen und bestäti gt werden.

4. In  den  Sitzungen  des  Vorstandes  entscheidet  die  Mehrheit  der  vertreten -
den  Sti mmen.  Jedes  Vorstandsmitgl ied  hat  eine  Sti mme.  Bei  Sti mmen -
gleichheit  gibt die Sti mme des Verhandlungsleiters den Ausschlag.

§ 17 Ständige Ausschüsse

1. Es bestehen Sportkommissionen für  al le  Luft sportarten,  die im DAeC LV Bln
vertreten sind.  

2. Jede  Sportart  bildet  nach  Bedarf  eine  Sportkommission  von  mindestens
drei  Mitgliedern  gemäß  einer  vom  Vorstand  zu  genehmigenden  Wahlord -
nung.

3. Die  Sportkommissionen  regeln  ihre  fachl ichen  Belange  in  Selbstverwaltung
und  geben  sich  ihre  Geschäft sordnung  selbst.  Die  Geschäft sordnung  sowie
deren Änderungen unterl iegen der Genehmigung durch den Vorstand.

4. Über weitere ständige Ausschüsse beschließen der Vorstand oder die MHV.

§ 18 Beirat  Technik

1. Der  Beirat  Technik  wird  vom  geschäft sführenden  Vorstand  ernannt  und
vertritt  die Belange der Technik des DAeC LV Bln in der SCO GmbH.

2. Die  SCO GmbH  ist  eine  Organisati on  der  Ostdeutschen  Luft sportlandesver -
bände,  welche die  gesetzl ichen Vorgaben  für  al le  prüfpfl ichti gen  Luft fahrt -
geräte und deren Komponenten überwacht.

§ 19 Jugendleiter

Die  Wahl  des  Jugendleiters  erfolgt  gemäß  einer  vom Vorstand  zu  genehmigen -
den Jugendordnung.
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§ 20 Mitgliederhauptversammlung

1. Die  ordentl iche  Mitgl iederhauptversammlung  (MHV)  des  DAeC  LV  Bln  fi n -
det jährl ich einmal  statt .

2. Außerordentl iche  Mitgl iederhauptversammlungen  fi nden  auf  Beschluss  des
Vorstandes  oder  auf  Antrag  eines  Dritt els  der  Mitglieder  innerhalb  von  6
Wochen statt .

3. Der  geschäft sführende  Vorstand  ernennt  für  die  Mitglieder hauptversamm-
lung  zwei  Schrift führer  und  zwei  Sti mmenzähler.  Die  zu  führende  Nieder -
schrift  unterzeichnen  der  Versammlungsleiter  und  die  zwei  Schrift führer.
Sie enthält insbesondere die Anträge und die gefassten Beschlüsse.

4. Alle  Mitglieder,  auch  die  der  angeschlossenen  Vereine,  haben  das  Recht,
an der MHV teilzunehmen.

5. Jede  ordnungsgemäß  einberufene  Mitgliederhauptversammlung  ist  ohne
Rücksicht auf  die Zahl  der  vertretenen Sti mmen beschlussfähig.

§ 21 Einberufung der Mitgliederhauptversammlung

1. Die  Einladungen  ergehen  spätestens  vier  Wochen  vor  dem  Termin  unter
Mitt eilung der Tagesordnung vom geschäft sführenden Vorstand an  die Mit -
gl ieder  des  DAeC  LV  Bln.  Die  angeschlossenen  Mitgl iedsvereine  sind  ver -
pfl ichtet,  diese Mitt eilungen an ihre Mitgl ieder rechtzeiti g weiterzuleiten.

2. Die ordentl iche Mitgl iederhauptversammlung hat innerhalb von drei  Mona -
ten nach Ablauf  des Geschäft sjahres  des DAeC LV Bln statt zufi nden.

3. Die  Versicherung  des  Versammlungsleiters,  dass  die  Einladungen  rechtzei -
ti g versandt  worden sind,  reicht aus,  um  die ordnungsgemäße Einberufung
einer MHV festzustel len.

4. Anträge  zur  Tagesordnung  jeder  MHV  und  Wahlvorschläge  sind  der  Ge -
schäft sstelle  des  DAeC  LV  Bln  spätestens  10  Tage  vor  der  MHV  einzurei -
chen. Anträge sind kurz zu begründen.

5. Anträge,  deren  Dringl ichkeit  durch  drei  Viertel  der  vertretenen  Sti mmen
anerkannt  ist,  können jederzeit  eingebracht  werden.  Dies  gi lt  nicht  für  Än -
derungen der Satzung.
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§ 22 Befugnisse der Mitgliederhauptversammlung

Die  MHV  ist  das  höchste  Organ  des  DAeC  LV  Bln,  sofern  diese  Satzung  nichts
anderes besti mmt. Ihrer Beschlussfassung unterl iegt insbesondere:

a) Entlastung  des  Vorstandes  für  das  abgelaufene  Geschäft sjahr  und  Geneh -
migung des Voranschlages für  das laufende Geschäft sjahr,

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
c) Wahlen nach § 13 (1)  a-c und e sowie  § 28 (1),
d) Anträge der Mitgl ieder und des Vorstandes des DAeC LV Bln,
e) Änderung der Satzung,
f) Wahlen  von  Ehrenpräsidenten  und  Ehrenmitgl iedern,  denen  Sitz  und  Sti m -

me im Vorstand eingeräumt werden kann.  

§ 23 Sti mmrecht der Mitglieder

1. Jedes  ordentl iche  Mitgl ied  hat  für  jedes  Einzelmitglied  seines  Vereins ,  für
das er den Beitrag entrichtet hat,  eine Sti mme.

2. Für  die  Sti mmenzahl  der  ordentl ichen  Mitgl ieder  ist  der  Mitgliederbestand
vom ersten Januar  vor der Einladung zur MHV maßgebend.

3. Die  Organe  des  DAeC  LV  Bln  fassen  ihre  Beschlüsse  mit  der  einfachen
Mehrheit der vertretenden Mitglieder,  sofern nicht an anderer Stelle ande -
re  Mehrheiten  erforderl ich  sind.  Sti mmenthaltungen  und  ungülti ge  Sti m -
men werden nicht berücksichti gt.  Sti mmengleichheit bedeutet Ablehnung.

4. Ein  ordentl iches  Mitgl ied  darf  höchstens  ein  Viertel  al ler  auf  der  MHV ver -
tretenden Sti mmen auf  sich vereinen.

§ 24 Geschäft sstelle

1. Die Geschäft e des DAeC LV Bln führt  die Geschäft sstel le.

2. Für  die  laufenden  Bürogeschäft e  kann  der  geschäft sführende  Vorstand
nach Bil l igung durch den Vorstand Bürokräft e hauptamtlich anstel len.

3. Der  Geschäft sstel le  obl iegt,  wenn  sie  mit  Personal  ausgestatt et  ist,  im  Be -
sonderen

a) die Kasse des DAeC LV Bln nach Weisung und unter Aufsicht des Schatz -
meisters zu verwalten,

b) den  Jahresbericht,  den  Kassenbericht  und  den  Voranschlag  für  das  lau -
fende Jahr  vorzubereiten.

c) den laufenden Schrift verkehr abzuwickeln.
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§ 25 Schrift form

Die  Informati on  der  Mitglieder  und  innerhalb  des  Vorstandes  wird  in  elektro -
nischer  Form  als  Email  rechtsverbindlich  vorgenommen.  Dieses  beinhaltet  Ein -
ladungen  zu  Veranstaltungen  aller  Art,  sowie  die  jährl ich  einzuberufende  Mit -
gl iederhauptversammlung.

Die  Vereinsvorstände  teilen  der  DAeC  LV  Bln  Geschäft sstel le  eine  Mailadresse
mit,  wohin die elektronische Post gesandt  werden sol l .  Der jeweilige Verein ist
eigenverantwortl ich  für  die  Aktual isierung   der  Mailadresse  gegenüber  der
DAeC LV Bln Geschäft sstel le zuständig.

§ 26 Beiträge

1. Die  ordentl ichen  Mitglieder  führen  für  jedes  ihrer  Mitgl ieder  den  von  der
MHV  beschlossenen  Grundbeitrag  je  Sportart  gemäß  der  Beitragsordnung
ab.  Änderungen  der  Beitragsgrößen  bis  zu  10%  des  Jahresbeitrages,  die
durch  den  Zentralverband  und/oder  den  Bundeskommissionen  erhoben
werden,  bedürfen  keiner  weiteren  Absti mmungen  in  einer  Mitgl ieder -
hauptversammlung.

2. Der  Beitrag  ist  viertel jährl ich  bis  zum  letzten  Tag  des  vorherigen  Quartals
eines  Kalenderjahres,  entsprechend  dem  gemeldeten  Mitgliederstand,  zu
entrichten.  Die  Entrichtung  des  Beitrages  für  das  erste  Quartal  eines  Ka -
lenderjahres  hat  innerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Rechnungsstel lung  zu
erfolgen.  Für  jedes  Mitgl ied  ist  dem  DAeC  LV  Bln  eine  Mitgl iedskarte  (in
elektronischer Form) ausgefül lt  einzureichen.

§ 27 Rechnungsprüfer

1. Die  MHV  wählt  zwei  Rechnungsprüfer  und  zwei  Stel lvertreter,  entspre -
chend § 13 (2) auf  die Dauer  von zwei Jahren.

2. Die  Jahresabrechnung  des  DAeC  LV  Bln  und  der  Ausschüsse  nebst  Belegen
ist  den  Rechnungsprüfern  rechtzeiti g  vor  der  ordentl ichen  MHV  vorzule -
gen.

3. Die geprüft e Jahresabrechnung ist  dem Vorstand so rechtzeiti g  vorzulegen,
dass  sie  den  ordentl ichen  Mitgl iedern  vor  der  MHV  zur  gründlichen  Prü -
fung zur Verfügung gestel lt  werden kann.

4. Die  Rechnungsprüfer  berichten  dem  Vorstand  und  der  MHV  über  das  Er -
gebnis  der Prüfung und äußern sich zur Entlastung des Vorstandes.

5. Die  Rechnungsprüfer  können  aus  eigenem  Entschluss  im  Laufe  des  Jahres
unangemeldet Prüfungen der Kassenführung vornehmen.
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§ 28 Satzungsänderungen

1. Anträge  auf  Satzungsänderungen  können  vom  Vorstand  oder  von  einem
Mitgl ied gestellt  werden.

2. Beschlüsse  über  Änderung  der  Satzung  bedürfen  zu  ihrer  Gülti gkeit  einer
Mehrheit von 2/3 der vertretenen Sti mmen.

3. Der Vorstand ist  ermächti gt,  redakti onelle  Änderungen an  der  Satzung vor -
zunehmen  und  in  das  Vereinsregister  eintragen  zu  lassen,  wenn  das  Amts -
gericht oder  eine übergeordnete Sportorganisati on dieses fordert.

§ 29 Anti doping

Die  Anti -Doping  Besti mmungen  des  DAeC  werden  vom  DAeC  LV  Bln  beachtet
und  entsprechend  angewendet.  Der  Anti -Doping  Beauft rage  ist  Mitgl ied  des
Vorstandes,  sofern einer ernannt wird.

§ 30 Einzelbesti mmungen

1. Bei Absti mmungen in allen Organen des DAeC LV Bln entscheidet die Mehr -
heit  der  abgegebenen  Sti mmen,  soweit  diese  Satzung  nichts  anderes  be -
sti mmt.

2. Der  Vorstand  und  die  MHV  können  Ausführungsbesti mmungen  zu  dieser
Satzung  erlassen.  Ausführungsbesti mmungen  sind  für  die  Mitglieder  ver -
bindlich,  sofern  die  Satzung  hierdurch  nicht  geändert,  sondern  nur  erläu -
tert wird.

3. Alle  in  dieser  Satzung  aufgeführten  Funkti onen  stehen  -  unabhängig  von
ihrer  sprachlichen  Bezeichnung  -  in  gleicher  Weise  für  Bewerber  jegl ichen
Geschlechts off en.

4 . Aus  Gründen  der  besseren  Lesbarkeit  wird  auf  die  gleichzeiti ge  Verwen -
dung männlicher  und weibl icher  Sprachformen verzichtet.  Sämtl iche Perso -
nen-  und  Funkti onsbezeichnungen  gelten  gleichwohl  für  jegl iches  Ge -
schlecht.

§ 31 Aufl ösung

1. Die  Aufl ösung  des  DAeC  LV  Bln  kann  nur  von  zwei  aufeinander  folgenden
Mitgl iederhauptversammlungen  beschlossen  werden.  Zwischen  ihnen  muss
ein Zeitraum von mindestens einem und höchstens drei  Monaten liegen.
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2. Für  die  Beschlussfassung  über  die  Aufl ösung  ist  in  beiden  Versammlungen
eine  Mehrheit  von  mindestens  drei  Viertel  der  vertretenen  Sti mmen erfor -
derl ich.

3. Bei Aufl ösung des DAeC LV-Bln oder  bei  Wegfal l  steuerbegünsti gter  Zwecke
fäl lt  sein  Vermögen  an  den  Landessportbund  Berl in  e.V.,  der  es  unmitt el -
bar  und  ausschl ießl ich  für  steuerbegünsti gte  luft sportl iche  Zwecke  zu  ver -
wenden hat.

Die  Richti gkeit  und Vollständigkeit  der  Satzung gem. § 71 Abs.  1  S.  4  BGB wird versi -
chert.
_______________________________________________________________________
Ende der Satzung
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